
Beschluss:                                         
 
1. Der 2. BA wird in die Abschnitte „BA 2.1 Nordabschnitt“ (Bauende Haltestelle Kurt-Tucholsky-

Straße bis Südgiebel Künstlerhaus 188) und BA 2.2 „Südabschnitt“ (Südgiebel Künstlerhaus 
188 bis Hafenbahntrasse) geteilt. (siehe Übersichtsplan zur Abschnittsbildung - Anlage 1 der 
Begründung der Vorlage) 
 

2. Der vom Ablehnungsbescheid zum Abrissantrag des Künstlerhauses nicht betroffene 
Südabschnitt (BA 2.2) wird auf Grundlage des Gestaltungsbeschlusses vom 27.11.2013 
(Vorlagen-Nr.: V/2012/11289) zeitnah weitergeplant und realisiert.  

 


